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einbarten Arbeite- und Lohnbedingungen umfaßt, kann z. B. 
entsprechend der Interpretation des Arbeitsgerichts wegen 
Forderungen, die während der Tarifverhandlungen erhoben 
wurden, über die aber keine Vereinbarung erzielt wurde, nach 
Abschluß des Tarifvertrages nicht gestreikt werden. Die theo
retisch vorgesehenen Ausnahmen vom Streikverbot während 
der Tarifperiode „aus Rücksicht auf Leben, Wohlfahrt und 
Ehre“ werden praktisch kaum angewendet.

In einer 1981 getroffenen Entscheidung hat das Arbeits
gericht die Tiefbauarbeitergewerkschaft in Kopenhagen zu 
einer Geldstrafe in Höhe von 10 000 Dänischen Kronen ver
urteilt, weil die Gewerkschaft ihre Mitglieder aufgefordert 
hatte, einen bestimmten Arbeitsplatz zu verlassen. Dieser 
Arbeitsplatz war von einer staatlichen Aufsichtsbehörde für 
„gefährlich und im Widerspruch zum Gesetz über die Arbeits
umwelt eingerichtet“ erklärt worden.3 Wenn andererseits ein 
Unternehmer während der Tarifperiode aus Profitgründen 
seine Produktion an einen anderen Ort verlagert und in die
sem Zusammenhang Massenentlassungen vornimmt, wird das 
vom Arbeitsgericht mit dem Hinweis auf „betriebswirtschaft
liche Gründe“ nicht als ungesetzliche Aussperrung betrachtet. 
Der Arbeitsrechtswissenschaftler О. К г а г u p stellt dazu 
fest: „In Wirklichkeit ist keine Rede von irgendeiner ,Frie- 
denspflicht“, jedoch von einer Arbeitspflicht, die einseitig 
einem Part im Tarifverhältnis obliegt, nämlich den Lohnar
beitern. Der Arbeitgeber kann sich, wenn es ihm zu teuer 
wird, zu jeder Zeit vom Tarifvertrag freimachen, indem er 
einfach den Betrieb stillegt.“8 9

Als Mittel der Disziplinierung und des ökonomischen 
Drucks auf die Gewerkschaften spielt die Geldstrafe eine 
besonders verhängnisvolle Rolle. Bei festgestellter Verletzung 
eines Tarifabkommens kann das Arbeitsgericht „denjenigen 
oder diejenigen, die an dem tarifwidrigen Verhalten teilge
nommen haben, zu einer Geldstrafe verurteilen, die dem 
Kläger zukommen soll“ (§ 12 des Gesetzes über das Arbeits
gericht). Diese Art von Sanktion ist vom institutionellen Vor
gänger des Arbeitsgerichts als Richterrecht geschaffen wor
den und seit 1910 im Gesetz über das Arbeitsgericht festge
schrieben. In der Praxis findet diese Bestimmung fast 
ausschließlich bei Arbeitsniederlegungen der Werktätigen 
Anwendung. Ein Vergleich der von 1969 bis 1982 ausgespro
chenen Geldstrafen zeigt, daß 95 Prozent aller Geldstrafen 
von den Arbeitern bezahlt wurden und daß die einzelnen 
Strafen gegen Gewerkschaftsverbände nicht selten Millionen
höhe erreichten.10 11

Versuche der LO, die Geldstrafe abzuschaffen, führten 
nach Verhandlungen mit dem DA zu einem Kompromiß, der 
dem 1973 neugefaßten Gesetz über das Arbeitsgericht (§ 12) 
zugrunde gelegt wurde. Die Anwendung der Geldstrafe ist 
nunmehr in folgenden Fällen eingeschränkt:
— Arbeitsniederlegungen, die auf Arbeitsbedingungen zu

rückzuführen sind, für die die Gegenseite die Verantwor
tung trägt, sollen nicht mit einer Geldstrafe belegt wer
den.

— Bei der Bemessung der Geldstrafe muß berücksichtigt 
werden, ob die Arbeitsniederlegung eine „verständliche 
Reaktion“ auf ein bestimmtes Verhalten der Gegenseite 
ist. Liegt eine „angemessene Reaktion“ auf den Tarifbruch 
durch die Gegenseite vor, soll die Geldstrafe nicht ange
wendet werden.

— Die Geldstrafe darf nicht länger als Ersatz für den vom 
„Arbeitgeber“ behaupteten finanziellen Verlust angesehen 
werden.

— Kurzzeitige Arbeitsniederlegungen sollen generell nicht 
mehr mit Geldstrafe belegt werden.
Das Arbeitsgericht hat allerdings in seiner Geldstrafen

praxis diese Ausnahmeregelungen bis auf die zuletzt genannte 
Bestimmung im großen und ganzen kaum angewandt. So 
wurde u. a. bei der Festlegung der Sanktionshöhe weiterhin 
ausdrücklich auf die ökonomischen Einbußen des Unterneh
mens Bezug genommen.11 Die konkrete Höhe der Geldstrafe 
wird nach festen Sätzen je Arbeiter und Streikstunde bemes
sen. Um die LO, deren Einzelgewerkschaften ihre erhöhte 
Kampfentschlossenheit in der ersten Hälfte der 80er Jahre 
mehrfach machtvoll demonstriert haben, hinsichtlich ihrer 
materiellen Basis noch empfindlicher zu treffen, werden nach

einem Urteil des Arbeitsgerichts vom November 1982 um 
50 bis 100 Prozent höhere Geldbußen, die an die Unterneh
mer zu zahlen sind, ausgesprochen. Damit kostet den unge
lernten Arbeiter eine Streikstunde 20 Kronen und den Fach
arbeiter 24 Kronen. Für den Fall, daß streikende Arbeiter 
der Auflage des Arbeitsgerichts zur Wiederaufnahme der Tä
tigkeit nicht nachkommen, wird eine verschärfte Geldstrafe 
(10 Kronen je Arbeiter und Stunde zusätzlich) verhängt.

„Organisationsverantwortung“ — Mittel zur Einschränkung 
verfassungsmäßiger Grundrechte

Das entscheidende arbeitsrechtliche Mittel zur Disziplinierung 
der organisierten Arbeiterklasse ist die sog. Organisations
verantwortung, d. h. die im Hauptabkommen zwischen DA 
und LO festgelegte Pflicht der (Gewerkschafts- bzw. Unter
nehmer-) Organisationen, „tarifwidrige Arbeitsniederlegungen 
nicht zu unterstützen, sondern mit allen angemessenen Mit
teln zu verhindern“. Zugleich sieht das Gesetz über das Ar
beitsgericht (§ 2) die Verantwortlichkeit dieser Organisationen 
vor, „falls sie sich an dem beanstandeten Verhalten beteiligt 
haben“; dies zieht die Verurteilung zu zusätzlichen Geldbu
ßen nach sich.

Abgesehen davon, daß die „Angemessenheit“ der Mittel 
nirgendwo eindeutig definiert ist, vertritt die Rechtsprechung 
des Arbeitsgerichts den Standpunkt, daß sich Gewerkschafts
verbände und -klubs gegenüber ihren Mitgliedern nicht neu
tral verhalten sollen. Sie sollen im Gegenteil für den Unter
nehmer Partei ergreifen und ihre eigenen Mitglieder isolieren. 
Unabhängig davon, ob die Leitung der zuständigen Gewerk
schaftsorganisation in einer bestimmten Situation bereits zu 
der Überzeugung gekommen ist, ob die Aktion ihrer Mit
glieder als tarifwidrig bewertet werden kann oder nicht, ist 
sie gezwungen, sich von dieser Aktion zu distanzieren.

Unter Hinweis auf die „Organisationsverantwortung“ 
wurde 1984 die Spezialarbeitergewerkschaft SiD zu 20 Mil
lionen Kronen Geldstrafe verurteilt — das ist die bislang 
höchste Geldstrafe in der arbeitsgerichtlichen Praxis Däne
marks. Das Arbeitsgericht hielt die von der SiD-Führung 
unternommenen Schritte, einen Arbeitskampf zu beenden 
und die Streikenden zur Rückkehr an den Arbeitsplatz auf
zufordern, für nicht ausreichend. Jedoch war der Konflikt 
durch politische Provokationen rechter Kräfte hervorgerufen 
worden und erforderte eine politische Stellungnahme der 
Gewerkschaftsführung. Dies war der eigentliche Anlaß für 
das „Maulkorburteil“, wie es der Vorsitzende der Gewerk
schaftsorganisation SiD nannte.12

Das Urteil sowie eine Reihe anderer Entscheidungen des 
Arbeitsgerichts, mit denen Gewerkschaften u. a. wegen ihrer 
Teilnahme an politischen Demonstrationen während der Ar
beitszeit verurteilt wurden, zeigen deutlich, daß die arbeits
rechtliche Regelung der Organisationsverantwortung dazu 
benutzt wird, verfassungsmäßige Grundrechte der Gewerk
schaften einzuschränken. Der Dänische Arbeitgeberverband 
drückte seine Zufriedenheit mit dieser Rechtspraxis aus: In 
seinem Jahresbericht 1980/81 bekannte er offen, daß der Ver
band „die Bestrebungen fortgesetzt hat, die Organisations
verantwortung zu verschärfen. Wie aus konkreten Entschei
dungen hervorgeht, sind diese Bestrebungen in sehr weitem 
Umfang geglückt“.13

Leitungsrecht des Unternehmers — 
eingeschränkte Mitbestimmung der Werktätigen

Während das Arbeitsgericht seine Entscheidungen im allge
meinen auf der Grundlage einer formellen Gleichstellung der 
Tarifpartner trifft (bzw. durch darüber hinausgehende Inter
pretation im vorrangigen Interesse der Unternehmer), hat es 
das „Recht des Arbeitgebers, die Arbeit zu leiten und zu ver-
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